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Stadt 
Heidelberg 
Drucksache: 

0 1 0 3 / 2 0 1 4 / B V    

Datum: 

20.03.2014 

Federführung: 

Dezernat I, Referat des Oberbürgermeisters - Geschäftsstelle Jugendgemeinderat 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Vorstellung und Bericht des Vorstandes des 
Dachverbandes der Jugendgemeinderäte Baden-
Württemberg e.V. 
Anhörung von Betroffenen gemäß § 33 Absatz 4 
Gemeindeordnung 
hier: Herr Tobias Geiser als Mitglied des Vorstandes 
des Dachverbandes der Jugendgemeinderäte Baden-
Württemberg e.V. 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Jugendgemeinderat 01.04.2014 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen 
Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 01. April 2014 
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Beschlussvorschlag: 

Der Jugendgemeinderat beschließt die Anhörung von Herrn Tobias Geiser als Mitglied 
des Vorstandes des Dachverbandes der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e.V. 
oder Stellvertretung gemäß § 33 Absatz 4 Gemeindeordnung. 
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Sitzung des Jugendgemeinderates vom 01.04.2014 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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Begründung: 

Herr Tobias Geiser ist Mitglied des Vorstandes des Dachverbandes der Jugendgemeinderäte in 
Baden-Württemberg, dem auch der Heidelberger Jugendgemeinderat angehört. 

Herr Geiser ist eingeladen, sich sowie die Arbeit und zukünftige Projekte des Dachverbandes 
vorzustellen und soll daher als Betroffener gemäß § 33 Absatz 4 Gemeindeordnung angehört 
werden. 

gezeichnet 

Mamdouh Ahmed Butt 
Vorsitzender Jugendgemeinderat 
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